
Proklamation
Peter II. legt für die Zeit der Fasnacht 2024 im Hoheitsgebiet

der hoch wohl löblichen Frohsinngesellschaft Stans 
nachstehendes fest:

Paragraph 1: 

Eine kurze Fasnachtszeit erfordert eine gute Vorbereitung:
Alle Fasnächtlerinnen und Fasnächtler werden dazu angehalten, 
genügend Vorschlaf zu tätigen, damit sie an der Fasnacht 
Fröhlichkeit und Frohsinn verbreiten können.

Paragraph 2: 

Das Tragen der Frohsinnplakette 2024 ist Ehrensache. Sie ist das 
wichtigste Schmuckstück jedes Fasnächtlers.

Paragraph 3: 

Die Frohsinngesellschaft Stans ist tief verwurzelt in den Traditionen 
der Nidwaldner Fasnacht. Die Teilnahme an fasnächtlichen 
Aktivitäten zum Erhalt dieses Brauchtums ist P�icht.

Paragraph 4: 

In seiner Amtszeit soll man den Frohsinnvater, wenn er mit seinem 
Oldtimer Jahrgang 1947 unterwegs ist, nicht überholen - vor allem 
nicht bergauf.
Dafür kann man hinter ihm die gemütliche Fahrt und die Aussicht 
geniessen.

Paragraph 5:

Der Frohsinnwein - ob weiss, rosa oder rot - wird bei den 
frohsinnigen, lustigen Stunden genossen. Sei es während der 
5. Jahreszeit oder auch später.

Paragraph 6:

Das fasnächtliche Treiben soll in vollen Zügen genossen werden. 
Gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme sind 
selbstverständlich. 

Paragraph 7:

Alle Bootsfahrer auf dem Vierwaldstättersee haben genügend 
Abstand gegenüber dem Segelschi�  ‚Diamara‘ einzuhalten. 
Ansonsten laufen sie Gefahr, an Bord zu einem Glas Frohsinnwein 
eingeladen zu werden.

Paragraph 8:

Der Wettergott Petrus wird von der Frohsinnmutter angehalten das 
Wetter so zu gestalten, dass wir alle eine magische Fasnacht 
erleben.

Paragraph 9: 

Der Frohsinnvater war letzten Sommer von einem Amtsvorgänger 
nach Italien eingeladen worden um sich den Umgang mit Bier und 
Schnupf anzueignen.
Man zögere folglich nicht, ihm das eine oder andere anzubieten.

Paragraph 10:

Das ganze Frohsinnvolk wird angehalten am traditionellen 
Hexenverbrennen teilzunehmen, um gemeinsam den letzten 
fasnächtlichen ,Magischä Momänt‘ 2024 zu erleben.

Stans, den 21. Januar 2024, im 173. Jahr der hoch wohl löblichen 
Frohsingeselschaft zu Stans   

und nu, Frohsinnvater Peter II. , sprich zu deinem Volke und 
ermutige es Gutes zu tun.


